
751 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates IX. GP. 

Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (676 der Beila
gen): Bundesgesetz, betreffend die Durchfüh
rungdes Artikels 27 § 2 des Staatsvertrages 

(11. Staa tsvertragsd urchführungsgesetz). 

Der österreichische Staatsvertrag berechtigt die 
Föderative Volksrepublik Jugoslawien, österrei
chische Vermögenschaften, Rechte und Interessen, 
soweit sie sich im Zeitpunkt des Inkrafttretens
des Vertrages noch auf jugoslawischem Gebiet 
befanden, zu beschlagnahmen, zurückzubehalten 
oder zu liquidieren; anderseits verpflichtete 
sich die Republik österreich, .österreichischen 
physischen und juristischen Personen, deren Ver
mögen gemäß dieser Bestimmung des Staatsver
trages herangezogen worden ist, zu entschädigen. 

Zur Durchführung dieser, der Republik 
asterreichdurch Artikel 27 § 2 des Staatsver
trages auferlegten Verpflichtung hat die Bundes
regierung am 6: Juni 1962 den Entwurf eines 

, 11. Staatsvertragsdurchführung~gesetzes im Na
tionalrat eingebracht. Der Entwurf betrifft ledig
lich die Entschädigung hinsichtlich solcher Ver
mögenschaften österreichischer Staatsbürger, die 
auf Grund des Artikels 27 § 2 des Staatsvertrages 
von der Födera tiven Volksrepublik J ugosla wien 
herangezogen wurden. Andere Vermögensver
luste, die in Jugoslawien eingetreten, sind, fallen 
nicht unter die Entschädigungspflicht der Repu
blik asterreich nach Artikel 27 § 2 des Staatsver
trages. 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung be
haridelt in einem Allgemeinen Teil die Voraus
setzungen für die Entschädi:gungsberechtigung, 
im H. Teil das Verfahren, und zwar die Anmel
dung der Ansprüche sowie die Behandlung der 
Ansprüch~ durch das' . Bundesministerium . für 
Finanzen und die Gerichte, 1m ur. Teil die. 

Machunze 
Benditerstatter ' 

Grundsätze für. die BemessUI;Ig der Ell!tschädi-, 
gung und die Höhe dieser Entschädigung, im 
IV. Teil schließlich die Bestimmungen über die 
Art 'der Entschädigungszahlung, deren steuer
liche und gebührenrechtfiche Behandlung sowie 
die Vollziehung des GeSetzes. Hinsichtlich der 
Einzelheiten wird auf die sehr ausführlichen 
Erläuternden Bemerkungen der Regierungsvor-
lage verwiesen. . 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat diesen 
·Gesetzentwurf in seiner Sitzung am .28. Juni 
1962 in Beratung gezogen. Zunächst wurde fest
gestellt, daß in der Regierungsvorlage zwei 
Druckfehler zu berichtigen sind: Auf Seite 29 
hat die überschrift richtig zu lauten "Autonomes 
Gebiet Kosovsko-Metohiska."; auf Seite 33 ist 
die überschrift zu· berichtigen auf "Bosnien
Herzegowina.". Ferner erwiesen sich nach Ab
schluß des Begutachtungsverfahrens noch einige 
Abänderungen und Berichtigungen des Gesetzes
textes als erforderlich, die vom Berichterstatter 
vorgeschlagen wurden. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat naCh 
Wortmeldungen der Abgeordneten Dr.K 0 s 
und Dr. Hol z f ein d den Gesetzentwurf unter 
Berücksichtigung der angeführten Druckfehler
berichtigungen mit den v,om Berichterstatter 
beantragten Abänderungen, die diesem Bericht 
beigedruckt sind, angenommen. 

Der Ausschuß stellt somit den An tr a g, der 
Nationalrat wolle dem von der Bundesregierung 
vorgelegten Gesetzentwurf (676 der Beilagen) 
unter Berücksichtigung der angeführten Druck
fehlerberichtigungen und mit den an g e- I 
s chi 0 s 5 e n e n A b ä n der u n gen die ver-' . 
fa~süngsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien" am 28. Juni 1962 

Aigner 
Obmann 
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.;. 
Abänderungen 

zum Gesetzentwurf in 676 der Beilagen 

Zu § 1: Erben noch andere Erben vorhanden, so sind 
Der letzte Nebensatz hat zu entfallen, sodaß diese bezüglich des Entschädigungsanspruches 

der § 1 mit den Worten: "zu gewähren." endet. ; nicht erbberechtigt. Den anspruchsberechtigten 
Erben steht das Recht des ZuwadIses gemäß den 

Zu § 2: §§ 560 ff. des Allgemeinen bürgerlichen Gesetz-
§ 2 Abs. 'I Ziffer 1 hat zu lauten: buches bezüglich der Erbteile der anderen Erben 

, n~tw~ ,,1.. physischen Personen, die am 28. November 
1955 die österreichische Staatsbürgerschaft be-
sessen haben, oder ihren Erben oder Vermächt- Zu § 8 Abs. 1: 
nisnehmern, sofern sie physische oder juristische An Stelle des Datums ,,30. Juni 1963" hat das 
Personen sind, und zwar insoweit, als der Ent- Datum ,,31. Dezember 1963" zu treten. 
schädigungsanspruch von Todes wegen auf sie 
übergegangen ist. Ist die physische Person vor Zu § 9: 
dem 28. November 1955 verstorben und besaß 
sie zum Zeitpunkt ihres Todes die österreichische Abs. 1 hat zu lauten: 
Staatsbürgerschaft, so treten die Erben oder Ver- ,,(1) Die Anmeldungen sind vom Bundesmini-
mächtnisnehmer nur insoweit ein, als sie am sterium für Finanzen in rechtlicher und tat-
28. November 1955 als physische Personen sächlicher Hinsicht zu prüfen. Das Bundesmini
österreichische Staatsbürger waren oder als sterium für Finanzen kann die etwa notwendigen 
juristische p'ersonen ihren Sitz im Gebiet der Erhebungen auch durm ersuchte oder beauf
Republik österreich hatten. Sind solche Erben tragte Verwaltungs behörden oder einzelne dazu 
oder Vermächtnisnehmer - nim,t vorhanden, bestimmte amtliche Organe vornehmen lassen. 
wohl aber Noterben, die, die obigen Voraus- Im Abs. 3 ist das zweite Wort "verlangte" zu 
setzungen erfüllen, so ist ihnen nach Maßgabe I streichen. 
ihrer Pflichtteilsansprüche Entschädigung zu ge- , 
währen;"- I Zu § 10: 

Abs.2 hat zu lauten: 
,,(2) Das Erfordernis des Sitzes einer Junstl

schen Person oder ,einer Personengesellschaft des 
Handelsrechtes im Gebiet der Republik öster
reich nach Abs. 1 gilt als erfüllt, wenn die juri
stische Person oder, die PersQnen.gesellsch~ft :des 
Handelsrechtes am 15. Mai 1945 und am Tage 
ihrer Auflösung ihren Sitz im Gebiet der Repu-
blik Österreich hatte.", ' 

Zu § 3: 
Im Abs. 2 sind im ersten Satz nam, dem 

Wort "Zuständigkeit" die Worte "eines öster
reichischen Gerichtes" einzufügen. 

Abs. 3 hat zu lauten: 
,,(3) Wird gemäß Abs. 1 in österreich abge

handelt und sind neben anspruchsberechtigten 

Dem Abs.2 ist folgender Satz anzufügen: 
"Ebensowenig bedarf die Unterschrift der Partei 
auf der einem Rechtsanwalt oder einem öffent
lichen Notar erteilten Vollmacht der Beglaubi
gung." 

Der Abs. 4 hat die Bezeichnung' Abs: S zu er
halten. 

An die Stelle des Abs. 4 tritt der bisherige 
Abs. 5. Im nunmehrigen Abs. 4 (bisheriger Ab
satz 5) haben im ersten Satz an Stelle der Worte: 
"in Abs. 1" die Worte "im Absatz 1" zu treten. 
Im zweiten Satz sind nach dem Wort: "Geltend:' 
machung" die Worte "des Entschädigungsanspru- , 
ches" zu streichen. 

Der bisherige Abs. 6 erhält die Bezeichnung 
Abs. 5. Im ersten Satz des nunmehrigen Abs.5 
ist nach dem Wort: "Anbot" das Wort: ,,(Teil-
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,anbot)" einzufügen; im letzten Satz hat das 
Wort: "frühestens" zu entfallen. 

,Der bisherige Abs. 7 erhält die 

"Zur Ermittlung der Entschädigung für das 
eIDern gewerblichen Betrieb oder einem freien 

Bezeichnung Beruf gewidmete Betriebsvermögen ist von 
Abs.6. 

Der bisherige Abs. 8 erhält die Bezeichnung 
Abs. 7. Im nunmehrigen Absatz 7 ist nach dem 
Wort: "Anbotes" jeweils das Wort: ,,(Teil an
botes)" einzufügen. Die Zitierung des "Abs. 6" 
ist in "Abs. 5" Zu ändern. 

Der bisherige Abs. 4 erhält die Bezeichnung 
Abs. 8, wobei an Stelle der Worte" ... des Ge
setzes über das gerichtliche Verfahren über 
Rechtsangelegenheiten ., ," die Worte " ... des 
Gesetzes über das gerich diche Verfahren in 
Rechtsangelegenheiten "zu treten haben. 

Zu § 11: 

Im Abs. 1, erster Satz, hat die Zitierung 
zu lauten: ".,. gemäß § 10 Abs. 4 oder 
5 ... ". Weiters soll es statt "Einbringung des 
Antrages" "Stellung des Antrages" heißen. 

Abs. 5:, , 
Im Abs. 5 hat der erste Satz wie folgt zu begin

nen: "Für das Verfahren gelten die allgemeinen 
'Bestimmungen des Gesetzes. ' .. " 

Im Abs. 5 Z. 6 hat die letzte Zeile zu lauten: 
"Auf einen solchen Rekurs ist die Bestimmung 
des § 10 des Gesetzes über das gerichtliche Ver
fahren in Rechtsangelegenheiten außer Streit" 

:sachen nicht anzuwenden." 

Zu § 12: 

emem Vermögensstatus nach dem Stande des 
Tages, an dem dem Eigentümer noch die Ver
fügungsgewalt über den Betrieb oder das Be
triebsvermägen zustand, auszugehen. Diesen 
Vermögensstatus hat der Entschädigungswerber 
zu erstellen. In den Vermögensstatus ... " 

Im Abs. 6 hat es am Schluß des ersten Satzes 
zu heißen: " ... glaubhaft gemacht werden, so 
sind die Grundlagen 

Zu § 26: 

Im Abs. 2 ist das Wort "fünf" durch das Wort 
"acht" zu ersetzen, 

Zu § 27: 

Im Abs. 2 hat es statt: "m Abs. 1" "lm Ab
satz 1" zu heißen. 

Zu § 32: 

Es ist der derzeitige Abs. 3 des § 32 zu strei
chen. 

Der derzeitige Abs. 4 <les § 32 erhält die Ab
satzbezeichnung 3. Außerdem ist im derzeitigen 
Abs. 4 des § 32 zwischen die Worte "zu," und 
"ist" das Wort "so" zu setzen. 

Der Abs. 1 des § 33 wird nunmehr Abs. 4 
des § 32. 

Im Abs. 3 haben zu Beginn des ersten Satzes Zu § 33: 
die Worte: "des abgetretenen Verfahrens" zu Der § 33 besteht nur mehr aus dem derzeiti-
entfallen. gen Abs.2, ohne Absatzbezeichnung. 

Zu § 13: Zu § 35: 

Abs. 3 hat zu lauten: Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(3) Zur Ermittlung der Entschädigung in ,,(1) Entschädigungen, die auf Grund der Be-
'Schilling ist der Richtwert mit 3'5 zu verviel- stimmungen dieses Bundesgesetzes gewährt wer
fachen." den, bilden keine steuerpflichtigen Einnahmen." 

Zu § 14: i Abs. 2 hat zu entfallen. 

Im Abs. 1 hat es im letzten Satz statt "ent- Die derzeitigen Abs.3 bis 5 erh.alten die Ab-
haltenen Angaben" "enthaltener Angaben" zu satzbezeichnungen 2 bis 4. Außerdem hat der erste 
heißen. I Satz des nunmehrigen Abs. 2 zu lauten: " ... ge

nannten Erben, Legatare und Noterben bleibt 
Zu § 23: die Verpflichtung ... " 

Der § 23 hat mit den Worten: "Der Entschä-
digungswert für persönliche Dienstbarkeiten Zu § 36: 
beträgt: ... "zu beginnen. 

Zu § 24: 

Im Abs. 1 treten an St'elle des erst€l1 Satzes die 
folgenden beidenSätze: 

Diese Bestimmung erhält einen neuen Abs. 1 
folgenden Inhaltes: "Dieses Bundesgesetz tritt 
am 1. September 1962 in Kraft." 

Die bisherigen Abs. 1 bis 3 erhalten die Be
zeichnungen 2 bis 4. 
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